
                           

 

  

   

Sehr geehrte Eltern, 

für  die Beurkundung Ihres Kindes  bitten wir Sie vorab diese ausgefüllte  Erklärung und die
Dokumente  der  Eltern  per  Mail an  standesamt@reutte.at zu  senden.  Nach  erfolgter
Beurkundung des Kindes wird sich ein/e Mitarbeiter/in des Standesamtes bei Ihnen melden,
um mit Ihnen einen Termin für die Abholung der Dokumente zu vereinbaren. 

Telefonnummer Eltern: 

Erklärung

Vorname(n) Kind:

Nachname(n) Kind:

Geburtsdatum Kind (TT.MM.JJJJ):

Geburtszeit Kind (hh:mm):

(Bitte gut lesbar in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen)

 Ich/Wir  gebe/n    Ich/Wir  gebe/n  NICHT  die  Zustimmung,  dass  die  Geburt  in  das
wöchentliche Verzeichnis der Geburten, das jeder Antragsteller erhalten kann, aufgenommen
wird.

Datum und Unterschrift der Mutter: ___________________________________________

Datum und Unterschrift des Vaters: ___________________________________________

Amtszeiten:
Montag - Freitag 07:30 bis 12:30 Uhr

Montag Nachmittag 13:30 bis 16:30 Uhr
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Für  die  Beurkundung  des  neugeborenen  Kindes  benötigen  wir  folgende
Dokumente: 

Verheiratete Eltern: 
 Heiratsurkunde der Eltern
 Geburtsurkunde der Eltern 

Bei Österreichern Staatsbürgerschaftsnachweise und Lichtbildausweise der Eltern 

Bei fremder Staatsangehörigkeit gültiger Reisepass/Personalausweis der Eltern 

Akademische  Grade,  sofern  die  Eintragung  gewünscht  wird  (Bescheid  mit  Rechtskraft,
Sponsions- bzw. Promotionsurkunde) 

Bei Wohnsitz der Eltern im Ausland: Meldebestätigung 

Nicht verheiratete Eltern: 
(ledig, geschieden, verwitwet) 

Dokumente wie bei verheirateten Eltern und Heiratsurkunde der letzten Ehe und Beendigung
(rechtskräftiges Scheidungsurteil bzw. -beschluss)

Ausländische  Urkunden  in  internationaler  Form  oder  übersetzt  (gerichtlich  beeideter
Dolmetscher) in die deutsche Sprache.

Alle Dokumente werden im Original benötigt (bitte beim vereinbarten Termin mitbringen).

Der Kindsvater hat die Möglichkeit, die  Vaterschaft gleich im Zuge der Geburtsbeurkundung
anzuerkennen. 
Dies hat den Vorteil, dass dieser in der Geburtsurkunde des Kindes bereits bei der Anmeldung
aufscheint. 

Bitte  um  rasche  Übermittlung  der  Papiere  nach  der  Geburt  (innerhalb  von  1-2  Tagen)  
per Mail an: standesamt@reutte.at

Bei Unklarheiten stehen Ihnen die Mitarbeiter des Standesamtes gerne auch telefonisch zur
Verfügung. 

Herzliche Glückwünsche zum freudigen Ereignis 

Das Team des Standesamtes Reutte
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